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Beschluss Nr. HUF/148/40/2023
Sitzungsdatum: 06.06.2023

Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen Teils 
der 39. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des  
Gemeinderates Föritztal vom 09.05.2023
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom  
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) beschließt 
der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates Föritztal in 
seiner Sitzung am 06.06.2023, die Niederschrift des öffentlichen 
Teils der 39. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Ge-
meinderates Föritztal vom 09.05.2023 zu genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 07.06.2023
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. HUF/149/40/2023
Sitzungsdatum: 06.06.2023

Beschluss über die Bestätigung zur Veröffentlichung der 
im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Föritztal am 
09.05.2023 gefassten nicht öffentlichen Beschlüsse
Aufgrund des § 40 Abs. 2 Satz 2 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S.127) be-
schließt der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates 
Föritztal in seiner Sitzung am 06.06.2023 die nachfolgenden in 
nicht öffentlicher Sitzung am 09.05.2023 gefassten Beschlüsse 
im nächsten Amtsblatt der Gemeinde Föritztal zu veröffentlichen:

Datum der Ausfertigung: 07.06.2023
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Beschluss Nr. HUF/140/38/2023
Sitzungsdatum: 11.04.2023

Beschluss über die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils 
der 37. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des  
Gemeinderates Föritztal vom 07.03.2023
Aufgrund des § 42 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom  
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Seite 41) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) 
beschließt der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates 
Föritztal in seiner Sitzung am 11.04.2023, die Niederschrift des 
nicht öffentlichen Teils der 37. Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses des Gemeinderates Föritztal vom 07.03.2023 zu 
genehmigen.

Datum der Ausfertigung: 12.04.2023
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal

Der nächste „Föritztalkurier“
erscheint am Mittwoch,

den 19. Juli 2023

Redaktionsschluss ist am Dienstag,
den 11. Juli 2023, 10.00 Uhr
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Amtlicher Teil der Gemeinde Föritztal

Beschlüsse der Ausschüsse  
des Gemeinderates Föritztal

Beschluss Nr. HUF/147/40/2023
Sitzungsdatum: 06.06.2023

Beschluss über die Bestätigung der Tagesordnung der  
Sitzung der Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinde-
rates Föritztal vom 06.06.2023
Aufgrund des § 26 Abs. 2 Nr. 15 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 
16. August 1993 (GVBl. Seite 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 41), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) bestätigt 
der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates Föritztal 
in seiner Sitzung am 06.06.2023 die vorliegende Tagesordnung.

Datum der Ausfertigung: 07.06.2023
Andreas Meusel
Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses sind drei Briefwahlvor-
stände gebildet worden. Die Arbeitsräume der Briefwahlvorstän-
de befinden sich:

a) im Rathaus der Gemeinde Föritztal, kleiner Besprechungs-
raum, 1. OG, Schierschnitzer Straße 9, 96524 Föritztal  
OT Neuhaus-Schierschnitz

b) im Rathaus der Gemeinde Föritztal, Aufenthaltsraum, Kel-
ler, Schierschnitzer Straße 9, 96524 Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz und

c) Außenstelle Judenbach, Aufenthaltraum, Bellershöhe 1, 
96524 Föritztal OT Judenbach

Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag, dem 25.06.2023 
um 18.00 Uhr zur Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen. 
Falls weniger als 50 Wahlbriefe eingehen, bestimmt der Wahl-
verantwortliche der Gemeinde, welche Wahlvorstände für welche 
Stimmbezirke die Aufgaben des Briefwahlvorstands durchführen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme 
dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der auf-
gedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlkabine, 
kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen, 
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein 
Wähler in der Wahlkabine aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand be-
kannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes 
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf 
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die 
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlkabine 
aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie zu den 
Arbeitsräumen der Briefwahlvorstände; soweit dies ohne Störun-
gen des Wahlgeschäfts möglich ist.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig über-
senden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag 25.06.2023 
bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben wer-
den. Die Briefwahlvorstände sind nicht zuständig für die Entge-
gennahme von Wahlbriefen.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches):

Amtliche  
und öffentliche Bekanntmachungen

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Föritztal
96524 Föritztal, Schierschnitzer Straße 9
OT Neuhaus-Schierschnitz
Telefon: 036764 796 0

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten der  
Gemeindeverwaltung Föritztal  
Außenstelle Judenbach
96524 Föritztal, Bellershöhe 1
OT Judenbach
Telefon: 03675 4238 0

Montag geschlossen
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Wahlbekanntmachung
1.
Am 25. Juni 2023 findet die Stichwahl zum Landrat des Land-
kreises Sonneberg von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Anschlie-
ßend wird das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet 8, nachfolgend näher bezeichnete Stimm-
bezirke. Die Wahlräume befinden sich wie folgt:

Stimmbezirk Wahlraum
Straße, Hausnummer

Neuhaus- 
Schierschnitz

Rathaus - Kultursaal
Schierschnitzer Straße 9
96524 Föritztal
OT Neuhaus-Schierschnitz

Lindenberg/
Sichelreuth/
Rotheul

Vereinsheim „Alte Schule“
Neuhäuser Straße 32
96524 Föritztal OT Lindenberg

Mupperg/
Heubisch/
Mogger/
Oerlsdorf

Vereins- und Bürgerhaus
„Roter Ochse“
Gemeindesaal
An der Steinach 26
96524 Föritztal OT Mupperg

Gefell/
Rottmar

Ehemalige Schule Gefell
Am Föritzgrund 11
96524 Föritztal OT Gefell

Föritz/
Eichitz/
Schwärzdorf/
Weidhausen

Ehemalige Gemeindeverwaltung
Sitzungssaal
Ortsstraße 13
96524 Föritztal OT Föritz

Judenbach Gemeindeverwaltung
Außenstelle Judenbach  
Sitzungszimmer
Bellershöhe 1
96524 Föritztal OT Judenbach

Neuenbau Kultursaal Neuenbau
Sattelpaßstraße 22
96524 Föritztal OT Neuenbau

Heinersdorf/
Jagdshof/
Mönchsberg

Kultursaal Heinersdorf
Tettaustraße 4
96524 Föritztal OT Heinersdorf
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Schiedsstelle der Gemeinde Föritztal
Jeden ersten Dienstag des Monats, um 17.00 Uhr bis 18.00 

Uhr, in der Gemeindeverwaltung Föritztal,
Schierschnitzer Straße 9, 96524 Föritztal.

Nächster Termin:
Dienstag, den 4. Juli 2023

Thüringer Polizei
Polizeiinspektion Sonneberg

Kontaktbereichsdienst Föritztal

Sprechstunde dienstags
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Tel. Büro: 036764 804327
Tel. mobil: 0172 6749641

(während der Dienstzeiten)

Oder in dringenden Fällen an die
Polizeiinspektion Sonneberg wenden!

03675 875 0

Sprechzeiten der AGATHE-Beraterin:

Telefon: 03675-871226

In der Gemeindeverwaltung Föritztal

Schierschnitzer Str. 9, OT Neuhaus-Schierschnitz

Dienstag 11.07.2023 13.30 Uhr - 15.30 Uhr

In der Gemeindeverwaltung Außenstelle Judenbach

Bellershöhe 1, OT Judenbach

Dienstag 25.07.2023 13.30 Uhr - 15.30 Uhr

Gerne können auch Termine für Hausbesuche vereinbart 
werden!

Das kostenlose und unverbindliche Angebot richtet sich an 
ältere Menschen ab 65 Jahren. Die Gespräche bieten die 
Möglichkeit verschiedene Themen wie Gesundheit, Freizeit, 
Krisen, Vorsorge, Finanzen, Wohnen sowie Einsamkeit ver-
traulich anzusprechen. Persönliche Gespräche können am 
Telefon, in der Sprechstunde in der Gemeinde oder auch 
gerne im häuslichen Umfeld stattfinden.

8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 
26.06.2023 und ggf. am Dienstag, dem 27.06.2023, jeweils 
um 8.00 Uhr bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben  
Wahlräumen sowie in den Arbeitsräumen des Briefwahlvor-
stands fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung 
nicht beendet werden kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter.

Föritztal, den 19.06.2023
Sven Heinze
Wahlverantwortlicher Gemeinde Föritztal

Neue Beschilderung ums Rathaus
Die Verkehrsführung rund ums Rathaus, Feuerwehr und 
Kultursaal in Neuhaus-Schierschnitz wurde geändert.

Wir bitten um Beachtung! Bei Fragen setzen Sie sich bitte 
mit dem Ordnungsamt unter der Ruf-Nr. 036764 796 44 in 
Verbindung.

Föritztal, den 19.06.2023
Ordnungsamt
Gemeinde Föritztal

HINWEIS zu den Rasengrabstätten
Die Friedhofsverwaltung möchte darauf hinweisen, dass auf 
oder neben den Gedenkplatten der Rasengrabstätten das 
Abstellen von Schalen, sonstigen Bepflanzungen oder zu-
sätzlicher Schmuck (Kerzen, „Ewiges Licht“ Solarleuchten, 
Windspiele u.s.w.) NICHT zulässig sind und entfernt wer-
den!

Bitte nutzen Sie die vorgesehenen Ablageflächen.

Vielen Dank!
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Öffentlicher Teil der Gemeinde Föritztal

Veranstaltungen
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30.06.2023 
Beginn: 18:00 Uhr
Festkommers: 19:00 Uhr 

Historischer Vortrag von Thomas Schwämmlein 
 Historische Fotoausstellung 

Musikalische Umrahmung mit Sax & Keyb Consort

Fackelumzug: 21:00 Uhr
Anschließend: gemütliches Beisammensein

700 - Jahr - Feier Rotheul 
& Gartenfest

30.06. - 02.07.2023

Historischer Vortrag von Thomas Schwämmlein
Historische Fotoausstellung
Musikalische Umrahmung mit Sax & Keyb Consort

Anschließend: gemütliches Beisammensein

- Jahr - Feier Rotheul
& Gartenfest

30.06. - 02.07.202330.06. - 02.07.2023

Anschließend: gemütliches BeisammenseinAnschließend: gemütliches Beisammensein

01.07.2023 
Ab 14:00 Uhr:

Kaffee & Kuchen
Kinderunterhaltung
Pflanzenverkauf durch die „Baumschule Rebhan“

Ab 19:00 Uhr:
Musik mit „Happy Day“ - ein unvergesslicher Tag by Steve FischerMusik mit „Happy Day“ - ein unvergesslicher Tag by Steve Fischer

02.07.2023 
Ab 9:00 Uhr: Frühschoppen

Ab 12:45 Uhr: „Sandhasen Cup“ - auf dem ehemaligen Sportplatz Rotheul (jetzt Hundesportplatz)
13:00 Uhr: Spielbeginn

ES BRENNT DER ROST!

Über euren Besuch freut sich die SG Rotheul/Sichelreuth und der Feuerwehrverein Rotheul e.V.!
Bei Interesse und für Infos: Instagram - @sg_rotheul_sichelreuth ODER WhatsApp 0176-45701214

Für Speisen und Getränke ist wie immer bestens gesorgt!
Es freut sich auf euch der Feuerwehrverein Rotheul e.V.
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FÖRITZER  FÖRITZER  
KIRCHWEIHKIRCHWEIH

mit den Föritzer Fetenmäusen

vom 7.7. bis 9.7.2023

Freitag, 7. Juli 2023
- 19 Uhr Bieranstich durch den Bürgermeister der Gemeinde Föritztal
- im Anschluss Tanz und Unterhaltung mit „DJ Andre“

Die Feuerwehren des Unterlandes sowie alle, die gern feiern, sind herzlichst ein-
geladen.

Sonnabend, 8. Juli 2023
Am Kirmessamstag werden die Föritzer Einwohner durch die Ständela der Neu-
häuser Blaskapelle begrüßt. Gefeiert wird dann bei hoffentlich schönem Wetter in 
den Gärten mit Familie und Freunden.

Sonntag, 9. Juli 2023
ab 9.30 Uhr musikalischer Frühschoppen
15.00 Uhr Familiennachmittag

Bei musikalischer Umrahmung durch die Blaskapelle und dem Jugendblasorches-
ter aus Neuhaus/Schierschnitz können sich alle Gäste Kaffee, selbstgebackenen 
Kuchen und andere Köstlichkeiten schmecken lassen. Auf die Kinder wartet wieder 
eine Hüpfburg. Aus Steffis Eiswagen gibt es Süßes und Kühles.

Für Essen, Trinken und gute Unterhaltung ist bestens gesorgt! Auf viele Besucher 
und hoffentlich schönes Wetter freuen sich die

FÖRITZER FETENMÄUSE
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Einladung zum Einladung zum 
SeniorennachmittagSeniorennachmittag

Donnerstag, 29.06.2023
14.30 Uhr

Im Kultursaal der Gemeinde Föritztal,
Schierschnitzer Str. 9

in Neuhaus Schierschnitz

Liebe Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Föritztal,
der Bürgermeister und die AGATHE-Beraterin laden Sie herzlich zu einem gemütlichen Seniorennach-
mittag ein. Gemeinsam wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, weitere Seniorennachmittage 
planen und das Programm, AGATHE-älter werden in der Gemeinschaft, ein kostenloses Beratungs- 
und Informationsangebot für Seniorinnen und Senioren, für alle Fragen und Anliegen, die der Alltag als 
älterer Mensch mit sich bringt, kurz vorstellen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen.

Um besser planen zu können, bitten wir um telefonische Rückmeldung unter der Nummer 03675/871226.

Bürgermeister AGATHE-Beraterin
Andreas Meusel Franziska Schubart

Blutspende im Sportlerheim Mupperg

am 28. Juni 2023, von 16.00 bis 19.30 Uhr

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  

per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de

Impressum

„Föritztalkurier“ Amtsblatt der Gemeinde Föritztal
Herausgeber: Gemeinde Föritztal, Schierschnitzer Straße 9, 96524 Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz, Tel.: 036764 7960, Fax: 036764 79648, E-Mail: info@foeritzal.de, Internet: www.
foeritztal.de Verantwortlich für den amtlichen Teil: Für alle Veröffentlichungen der Gemein-
de Föritztal ist die Gemeinde Föritztal verantwortlich. Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: 
LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau Bezugsbedingungen und Möglichkeiten: Bezugs-
zeit ist das Kalenderjahr. Bezugspreis im Abonnement jährlich 12,00 Euro. Abbestellungen 
für das nächste Kalenderjahr müssen der Gemeinde bis spätestens 1. November vorliegen.
Bei Auslieferung von Einzelstücken durch die Gemeinde Preis je Exemplar 1,00 Euro zzgl. 
Versandkosten. Die Bestellung erfolgt bei der Gemeinde Föritztal, Schierschnitzer Straße 9, 
96524 Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz. Das Amtsblatt wird bis auf Weiteres kostenlos im 
Gemeindegebiet verteilt. Ein Anspruch, ein Amtsblatt auf diese Weise regelmäßig zu erhalten, 
besteht nicht. Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilme-
nau, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 

50 - 21 Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Joachim Rebhan, Sonneberger Straße 46a, 
96524 Neuhaus-Schierschnitz, E-Mail: look.wum@t-online.de, Tel: 036764 72625, Mobil:0172 
7930303 Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Joachim Rebhan, erreichbar unter Tel.: 
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min Hohmann - Erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen 
übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht ander-
weitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher 
Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie 
übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Ver-
lagsleiter: Mirko Reise Erscheinungsweise: erscheint nach Bedarf Hinweis: Für den Inhalt in 
diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist 
ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.
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Joachim Rebhan (DJ-WUM-)

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

Ich bin für Sie da...

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil 0172 7930303
Tel. 036764 80899 

look.wum@wittich-langewiesen.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen
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AHRTAL. AFi. Auch fast zwei 
Jahre nach der verheerenden 
Flut ist das Ausmaß der Schä-
den entlang der Ahr weiterhin 
gegenwärtig. An vielen Stel-
len sieht es auf den ersten 
Blick noch immer nicht da-
nach aus – doch es geht vor-
an. Inhaber von Hotels, Res-
taurants und Geschäften ha-
ben, samt ihrer 
Mitarbeiter*innen, unzählige 
Stunden Arbeit, verbunden 
mit viel Hoffnung und Mut, in 
den Wiederaufbau ihrer ge-
schäftlichen Existenzen ge-
steckt. Das Ziel: Endlich wie-
der zahlreiche Tages- und 
Übernachtungsgäste sowie 
Kundinnen und Kunden be-
grüßen zu können. Wander-
freudige Besucher*innen des 
Ahrtals dürfen sich, neben un-
vergesslichen Stunden in 
grandioser Natur entlang 

traumhaft schöner Wanderwe-
ge, auf bekannt herzliche 
Gastgeber und gemütliche 
Einkehrmöglichkeiten mit re-
gionalen Spezialitäten freuen. 
Vieles in neuem Glanz mit Ex-
klusivität – einiges aber auch 
ungeschönt, so, wie die Was-
sermassen es hinterlassen 
haben. Beispielsweise in dem 
kleinen Ort Marienthal, zwi-
schen Rotwein-Wanderweg 
und Ahr gelegen. Hier befin-
det sich direkt an der Ahr die, 
in ein Museum umfunktionier-
te, Flut-Ruine von Michael 
Lang. Durch ihre Flut-Foto-Vi-
deo-Ausstellung, kombiniert 
mit dem Verkauf von z. B. Ahr-
weinen oder der „geilsten 
Currywurst“, finden alle 
Besucher*innen des Ahrtals 
eine ganz besondere Atmo-
sphäre zwischen traumhafter 
Natur und brutaler Zerstörung 

vor: Lang wollte 2021, nach 
umfangreicher Renovierung 
des Objekts, eine Vinothek er-
öffnen. Dann nahmen auch 
ihm die Wassermassen seine 
Existenz. „Mir wurde schnell 
bewusst, welches Ausmaß 
die Flut hat. Aufgeben war 
und ist weiterhin keine Option. 
Ich nahm das Schicksal in die 
Hand und begann nach ei-
nem existenziellen Notpro-
gramm zu suchen“, so Micha-
el Lang. Unter anderem we-
gen bürokratischer Hürden 
konnte er nur das baulich Not-
wendige wieder herstellen 
und bewirtet seit vergange-
nem Jahr samstags und 
sonntags seine Gäste aus ei-
nem Verkaufswagen heraus. 
Dann entstand die Idee, mit 
seiner Flut-Ruine eine „Aus-
stellung für immer“ zu schaf-
fen. „Eine Ausstellung die, 

ganz bewusst ungefiltert mit 
gespendeten, geliehen und 
eigenen Fotos, Videos und 
Gegenständen, das Ausmaß 
der Naturkatastrophe zeigen 
soll. Als Erinnerungsstätte 
des Nicht-Vergessens. Für Ur-
lauber, Tagestouristen und 
Betroffene der Flutkatastro-
phe.“ 
Der Besuch der Ausstellung 
ist im Übrigen kostenlos. Wer 
weniger in der Natur, dafür 
mehr im städtischen Flair un-
terwegs sein möchte, dem 
bieten Bad Neuenahr und 
Ahrweiler Anlaufmöglichkei-
ten. Denn in beiden Städten 
laden wieder viele Geschäfte 
zum Bummeln und Shoppen, 
Restaurants zum Genießen 
und Verweilen ein. Nicht alle 
an alter Stelle – aber etliche 
in neuem Gewand, mit viel 
Herzblut aufgebaut und einem 
umfangreichen Waren- und 
Genussangebot für Jeder-
mann. Auch die, über die 
Kreisgrenzen hinaus, bekann-
te Geselligkeit des Ahrtals ist 
zurückgekehrt. Nach dem 
Motto „Ahrtal steigt voller Elan 
ein ins Event-Jahr 2023“ ste-
hen in diesem Jahr einige he-
rausragende Events an, mit 
denen das Ahrtal, allen voran 
seine Weinortschaften, un-
zählige Besucher*innen emp-
fangen möchte. Dem Besuch 
im Ahrtal steht nichts im 
Wege, ganz im Gegenteil. 
Gastgeber und Einzelhandel 
freuen sich über jeden Gast 
und Kunden. Für weitere In-
formationen zu Gastgebern, 
Einzelhandel und Veranstal-
tungen einfach den QR-Code 
scannen.

LINUS WITTICH hilft

Das Ahrtal braucht Sie
Gastgeber und Einzelhandel freuen sich 
über jeden Gast und Kunden

Gastgeber Michael Lang neben einem Ex-
ponat seiner Ausstellung ...

... die außer vielen Bildern auch meh-
rere Filmsequenzen beinhaltet.

AdobeStock_203181480

-Anzeige-
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VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entschei-
dung beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie rechts angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur 
solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. 
Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz ¥ nden Sie unter www.hawesko.de service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches 
Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 
Amtsgericht Hamburg, USt-Identi¥ kationsnr: DE 25 00 25 694.

Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1105888

Portugals frischer 
Vinho Verde

Vom besten Erzeuger Portugals MUNDUS VINI 2022

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 99,80 nur €49904990

SIE SPAREN

50%
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• Terrassendächer • Markisen • Haustüren • Vordächer
• Rollläden für alle Fenstertypen • Garagentore

• Schiebeverglasungen • Fenster • Sonnenschutzanlagen
• Dachfenster und Dachfensterrollladen

Unzufrieden? Schlecht bezahlt? Auf Montage?
Komm zu uns! Spaß an der Arbeit! Nie mehr Kurzarbeit!

Wir suchen - Handwerker / Monteure / Kundendienst / 
Fachberater / Profiverkäufer / Vertriebsprofis

IHR KARRIERESTART
Auch Branchenfremde

und Ouereinsteiger

willkommen Heim & Haus
Kundencenter
Am Urbicher Kreuz 24
99099 Erfurt
Tel.: 0361/60281541
E-Mail: buero-erfurt@heimhaus.de

Wir produzieren in Deutschland

Jubiläumsaktion
Dach / Fassade / Metallbau

ACHTUNG HAUSBESITZER!
Jetzt handeln – und mit Dach- und Fassadendämmungen 
Energiekosten senken! Seit 25 Jahren ist unser Team Ihr 
zuverlässiger Partner bei Sanierungsfragen rund um Ihr Haus!
Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen – Preisbeispiele auf 100 m²
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 12.900,- €
Ultraleichtdach, Alu Dachpfanne, nur 2 kg/m² ab 12.980,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln, schwarz/rot ab 8.490,- €
Tonziegeldächer, Flachdachsanierung, Holzarbeiten, Dämmung, 
Dachklempnerarbeiten, Dachfensteraustausch, Holz- und Kunststoff-
Fassaden, Schieferarbeiten, Metallbau, Zäune/Tore/Geländer in 
Edelstahl/verzinkt, Balkonanlagen, Fenstergitter

Achtung-Neu: Planung, Lieferung, Montage von Photovoltaik-Anlagen
Nur im Zusammenhang mit Dachneueindeckung! (Ausführung durch Partnerbetrieb)

Wir verschönern Ihr Zuhause (Beispiel 100 m2 Wandfläche)
Fassadenanstrich inklusive Grundierung ab 5.450,- €
Fassadenputz inkl. Untergründe ab 8.950,- €
Fassadendämmung 10 cm stark Klebe-System ab 14.480,- €
Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich, 
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot ist kostenlos und unverbindlich
LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –

Das Handwerkerhaus 
Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe

Am Vogelherd 97, 98693 Ilmenau
Telefon 03677-207736

lbut-gmbh@gmx.de

25
Jahre

25
Jahre



















 

BAUEN &
WOHNEN

BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN

Bequemes Handling
von Fenstern und Fenstertüren

Besonders ältere und in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkte Menschen wissen die Vorteile barrierefreien Woh-
nens zu schätzen. Um im Alltag maximalen Komfort gewähr-
leisten zu können, ist innovative Technik gefragt – bspw. 
wenn es um das entspannte Handling von Fenstern und Fens-
tertüren geht. Hier kommen Fensterprofis mit innovativen 
Beschlagsystemen ins Spiel, die hohen Bedienkomfort und 
Einbruchschutz bis RC2 bieten. Ein mit barrierearmen Tür-
schwellen kombinierbarer Flügelheber etwa bewirkt, dass 
die großen, schweren Flügel von Fenstertüren ohne Kraftauf-
wand einschweben, während spezielle Beschläge eine Paral-
lelabstellung des Fensterflügels um bis zu 6 mm ermöglichen. 
Das erlaubt eine dauerhafte Frischluftzufuhr – ohne ungebe-
tenen Gästen Zutritt zu gewähren. HLC


